
Artikel 1 Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlich-
keit begegnen. Artikel 2 Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Haut-
farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Des weite-
ren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, 
gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. Artikel 3 Jeder 
hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artikel 4 Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel 
in allen ihren Formen sind verboten. Artikel 5 Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterwor-
fen werden. Artikel 6 Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. Artikel 7 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unter-
schied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstöSSt, 
und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. Artikel 8 Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatli-
chen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden. Artikel 9 Niemand 
darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. Artikel 10 Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei 
einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen 
und unparteiischen Gericht. Artikel 11 1. Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht 
in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäSS dem Gesetz nachgewiesen ist. 2. Niemand darf we-
gen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Eben-
so darf keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden. Artikel 12 Niemand darf willkür-
lichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. 
Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. Artikel 13 1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu be-
wegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. 2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschlieSSlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. 
Artikel 14 1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genieSSen. 2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im 
Falle einer Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen verstoSSen. Artikel 15 1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. 2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkür-
lich entzogen noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. Artikel 16 1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung 
auf Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der EheschlieSSung, während der 
Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte. 2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten geschlossen werden. 3. 
Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.Artikel 17 1. Jeder hat das Recht, sowohl 
allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben. 2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden. Artikel 18 Jeder hat das Recht auf 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schlieSSt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Re-
ligion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu 
bekennen. Artikel 19 Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie MeinungsäuSSerung; dieses Recht schlieSSt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhän-
gen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Artikel 20 1. Alle 
Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschlieSSen. 2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzu-
gehören. Artikel 21 1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mit-
zuwirken. 2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. 3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öf-
fentlichen Gewalt; dieser Wille muSS durch regelmäSSige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien 
Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. Artikel 22 Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaat-
liche MaSSnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den GenuSS der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. Artikel 23 1. Jeder hat 
das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. 2. Jeder, ohne Unterschied, hat 
das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der 
menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale SchutzmaSSnahmen. 4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner 
Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten. Artikel 24 Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Be-
grenzung der Arbeitszeit und regelmäSSigen bezahlten Urlaub. Artikel 25 1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit 
und Wohl gewährleistet, einschlieSSlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im 
Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstän-
de. 2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie auSSereheliche, genieSSen den gleichen sozialen 
Schutz. Artikel 26 1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der 
Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muSS al-
len gleichermaSSen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen. 2. Die Bildung muSS auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung 
der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muSS zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und al-
len rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. 3. Die Eltern haben ein vor-
rangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll. Artikel 27 1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teil-
zunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. 2. 
Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur 
oder Kunst erwachsen. Artikel 28 Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Artikel 29 1. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, 
in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist. 2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freihei-
ten nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschlieSSlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung 
der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des 
allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. 3. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Wider-
spruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden. Artikel 30 Keine Bestimmung dieser Erklärung darf 
dahin ausgelegt werden, daSS sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben 
oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.
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Das öffentliche Reden über die Krise war eigentlich 
schon wieder vorbei, als sie im Sozialbereich erst 
so richtig ankam: steigende KlientInnenzahlen bei 
gleichzeitig gleichbleibend bis sinkenden Finanz-
mitteln. 2010 war ein enormer Anstieg der KlientIn-
nenzahlen wahrzunehmen. MigrantInnen waren 
früher und heftiger von Arbeitslosigkeit betroffen 
als jede andere Bevölkerungsgruppe. Die Folgen 
sind nach wie vor Realität: Armut, soziale Ausgren-
zung, Aufenthaltsunsicherheit uvm. Zudem wirk-
ten sich die durch Wirtschaftskrise sinkenden Ein-
nahmen im öffentlichen Haushalt etwas verspätet, 
dafür aber heftig, nicht gerade wohlwollend auf 
die Sozialbudgets aus. 

Die Ankündigungen – die mittlerweile zur Realität 
wurden – zu einer weiteren, eher fragwürdigen 
Novellierung des Fremdenrechts verunsicherte 
viele der in OÖ Einheimischen mit Migrationshin-
tergrund. Eine weitere Restriktivierung des Frem-
denrechts wird 2011 wieder Tausende betroffene 
MigrantInnen in die Beratung treiben. Wir fordern 
ein Aus der Ausländerpolitik und ein Einsetzen  
einer konzeptionellen Inklusionspolitik! Schluss mit 
der zunehmenden Restriktivierung! Was Österreich 
braucht, ist eine menschenwürdige Gestaltung von 
Zuwanderung und gesellschaftlicher Teilhabe! Da-
für werden wir uns auch 2011 tatkräftig einsetzen.

Wir möchten uns an dieser Stelle für die zahlrei-
chen erfolgreichen Kooperationen 2010 bedanken. 
Integration als Querschnittsmaterie zu leben heißt 
ua auch die Zusammenarbeit und Vernetzung mit 
vielen unterschiedlichen AkteurInnen. Ein weite-
rer Dank gilt unseren MitarbeiterInnen, die nie nur 
Dienst nach Vorschrift machen, sondern immer 
in hohem Maße engagiert sind und dadurch we-
sentlich zur migrare-Erfolsgeschichte beitragen! 
Unterstrichen wurde dieser Einsatz im Jubiläums-
jahr von migrare durch die Nominierung zum  
Österreichischen Integrationspreis und die Verlei-
hung des Menschenrechtspreises des Landes OÖ. 
Wir erachten diese Auszeichnungen als Bestäti-
gung des bisher Geleisteten und als Auftrag zur 
Zukunftsgestaltung.

Linz, April 2011

Mümtaz Karakurt, MAS	 Mag. Christian Hinterberger
Geschäftsführer	 Vorstandsvorsitzender

Sehr geehrte Damen und Herren!

2010: 25 Jahre migrareVorwort

migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ 
(Menschenrechtspreisträger des Landes OÖ 2010)

DANK 
Wir bedanken 
uns für die gute 
Zusammenarbeit: 

Ein Jubiläumsjahr mit viel Information und Diskussion:

◆	 März: Frauen und Migration
◆	 April: Wir sind gekommen um zu bleiben. Arbeitsmigration in Österreich. 
◆	 Mai: Sozialstaat und Migration
◆	 November: Arbeitsmarktintegration von MigrantInnen in Österreich im internationalen Vergleich
◆	 November: Integrationspotentiale auf städtischer Ebene
◆	 Jubiläumsveranstaltungen in Kooperation mit Markierungen:

❖	 März: WIR ZuwanderInnen
❖	 November: WIR brauchen Pflege. Migration und Alter

Ein Jubiläum muss aber auch gefeiert werden und so folgten mehr als 600 Gäste der Einladung zu 
einem herzhaften Fest mit dem Motto „anders sein ist normal“. 

migrare
Zentrum für MigrantInnen OÖ

A-4020 Linz, Humboldtstraße 49
Tel.: +43 (0) 732 / 667 363
Fax: +43 (0) 732 / 667 363-66

A-4600 Wels, Roseggerstraße 10
Tel.: +43 (0) 7242 / 73 880 oder 73 879
Fax: +43 (0) 7242 / 73 879-14

office@migration.at
www.migration.at
www.migrare.at

DVR: 2110444, ZVR: 825566226

Wir wollen eine Gesellschaft,  

basierend auf Chancengleichheit 

und Gleichberechtigung.



... vereint Beratungs- und Projektangebote 
mit dem Ziel, Kompetenzen von MigrantInnen 
sicht- und verwertbar zu machen. 

Bildungsberatung

Im Auftrag des AMS OÖ wurde 2010 für 532 Perso-
nen Bildungsberatung im interkulturellen Kontext 
angeboten. Zudem wurden 77 Informationsver-
anstaltungen mit insgesamt 531 TeilnehmerInnen 
durchgeführt.

Kompetenzprofil nach CH-Q

Im Auftrag des AMS OÖ wurden 2010 111 Personen 
in den Prozess Kompetenzprofilerstellung nach 
dem Schweizer Modell CH-Q aufgenommen. Die-
ses Angebot hilft den TeilnehmerInnen sich wieder 
ihrer Stärken und Fähigkeiten bewusst zu werden 
und mit neuer Kraft und Orientierung ihre beruf-
lichen Ziele zu verfolgen. 

Reihe: Berufsinformation für 
Jugendliche mit Migrationshinter-
gund und ihren Eltern mit mutter-
sprachlicher Unterstützung

migrare führte in Kooperation mit IAB (Institut für 
Ausbildungs- und Beschäftigungsberatung) und 
im Auftrag des AMS OÖ eine Reihe an Berufsin-
formationsveranstaltungen für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund und deren Eltern durch. 
Oberösterreichische Unternehmen kamen mit 
ihren Lehrlingen in die Schulen und stellten sich 
vor. Eltern wiederum erhielten Informationen zum 
österreichischen Schulsystem und seinen Möglich-
keiten. Das Angebot wurde 2010 von 394 Schüler-
Innen und 191 Eltern in Anspruch genommen.

Triangulum 
Deine Entscheidung – Dein Weg – 
Deine Zukunft

Triangulum ist ein Projekt zur Unterstützung der 
beruflichen Orientierung und Qualifizierung für  
Jugendliche mit Migrationshintergrund. In der 
Laufzeit von 1.1.2010 bis 31.12.2011 werden Jugend-
liche und deren Eltern und LehrerInnen in Sachen 
Berufswahl sensibilisiert, motiviert, unterstützt und 
trainiert. 

Triangulum ist ein Kooperationsprojekt von: 

Triangulum wird gefördert aus: 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds  
und des BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

... informiert MigrantInnen über ihre Rechte 
und Pflichten und hilft damit Integrationspro-
zesse friktionsfreier zu gestalten. 

Das migrare Beratungszentrum wurde 2010 von 
vielen tausenden Menschen aufgesucht. Sie alle 
hatten vielfältige Fragestellungen und Notlagen. 
Vielen konnte bei der Durchsetzung ihrer Rechte 
geholfen werden. 

Insgesamt waren es 11.601 Personen, die 22.879 
mal in die Beratung kamen und 27.859 Beratungs-
leistungen nachfragten. Beraten wurden unsere 
KlientInnen in Linz, in Wels und in den 6 migrare 
Sprechstundenbezirken Gmunden, Eferding, Kirch-
dorf, Steyr, Vöcklabruck und Braunau. 

Der Frauenanteil bei den Angeboten des Bera-
tungszentrums beträgt durchschnittlich 1/3. Unse-
re Beobachtungen zeigen, dass Männer tendenziell 
eher allgemeine und Frauen tendenziell eher spe-
zifische Beratungsangebote in Anspruch nehmen. 
So wird etwa die Lebens-, Sozial- und Gesundheits-
beratung von etwas mehr als 2/3 Frauen nachge-
fragt.

Im Beratungszentrum bieten wir folgende Be-
ratungsleistungen an:

Arbeitsmarktbezogene Beratung

Im Auftrag des AMS OÖ werden arbeitssuchende 
Menschen mit Migrationshintergrund zu ihren Fra-
gen rund um Beschäftigung unterstützt und be-
gleitet. 2010 wurden im Rahmen dieses Angebots 
für 4.926 Personen 8.957 Beratungstermine durch-
geführt.  

Allgemeine Rechts- und 
Sozialberatung

Durch Unterstützung der Integrationsstelle des 
Landes OÖ konnten 2010 6.081 Personen in ihrem 
Integrationsprozess begleitet werden. Es wurden 
um die 15.000 Fragen in 12.725 Beratungsterminen 
zu kommunalen, finanziellen oder sozialrechtlichen 
Angelegenheiten beantwortet.  

Lebens-, Sozial- und 
Gesundheitsberatung

Muttersprachliche psychosoziale Beratung im 
interkulturellen Kontext ist österreichweit Man-
gelware. Ermöglicht wird dieses Angebot durch 
die finanzielle Beteiligung von Seiten der Gesund-
heitsplattform OÖ und durch die Unterstützung 
des Frauenbüros der Stadt Linz. Beinahe 600 Men-
schen, va Frauen, konnte in schwierigen Lebenssi-
tuationen weiter geholfen werden.

Des Weiteren bieten wir Fachberatung in Ko-
operation:

In Zusammenarbeit mit dem Verein für prophy-
laktische Sozialarbeit und der Mietervereinigung 
Österreichs wurde auch 2010 Beratung bei Ver-
schuldungs- und Mietrechtsfragen bei migrare 
angeboten.

Das migrare Beratungszentrum beschäftigt 15 
MitarbeiterInnen mit unterschiedlichen fachlichen 
Grundausbildungen, die insgesamt 10 Sprachen 
sprechen. Ihnen allen gemein ist die intensive Aus- 
und Weiterbildung in allen relevanten Gesetzes-
materien, eine ausgeprägte interkulturelle Kompe-
tenz, Mehrsprachigkeit, Beratungskompetenz und 
ein überdurchschnittlich hohes persönliches Enga-
gement. Nur ein kompetentes und gut aufeinander 
eingespieltes Team kann Leistungen wie jene des 
vergangenen Jahres erbringen.

... bietet integrationsfördernde Projekte und 
Bildungsangebote und unterstützt dadurch 
die Entwicklung hin zu einer integrativeren 
Gesellschaft.

Projekt „MUT gegen arMUT“

Im Rahmen des Projekts „MUT gegen arMUT“ konn-
ten 2010 Informationsaustausch, Diskussion und 
Strategieentwicklung zu und gegen Armut unter 
Menschen mit Migrationshintergrund direkt mit 
den Betroffenen gefördert werden. Es wurden 15 
MultiplikatorInnen ausgebildet die insgesamt 18 
Workshops mit 260 TeilnehmerInnen durchführten. 

In Kooperation mit: AK OÖ, ÖGB OÖ, JKU/Institut für  
Gesellschafts- und Sozialpolitik sowie Sozialplattform OÖ
Mit Unterstützung von: Gesellschaft für Politische Bildung, BMASK

Bildungs- und Sensibilisierungs-
angebote

Mit dem Ziel einer integrationsfreundlicheren Ge-
sellschaft führte migrare auch 2010 seine Tätigkeit 
in Bildungs- und Sensibilisierungsfragen fort. Mehr 
als 300 Personen konnten in Seminaren zu den 
Themen Interkulturelle Kompetenz, Interkulturel-
le Kommunikation etc geschult werden. Mehr als 
1.000 Personen wurden durch öffentliche Auftritte, 
Vorträge, Podiumsbeiträge etc erreicht. 

Ausstellung „Der Rest ist 
Österreich“ im Museum Nordico

Um Personen mit Deutsch als Zweitsprache den 
Zugang zur Ausstellung zu erleichtern, führte  
migrare in Kooperation mit dem Nordico mehr-
sprachige Führungen durch und übersetzte die 
Begleitunterlagen.

Altenbetreuungsschule des Landes 
OÖ/Lehrgang SozialbetreuerIn mit 
Schwerpunkt Altenarbeit

Für die Altenbetreuungsschule des Landes OÖ, im 
Speziellen den Lehrgang SozialbetreuerInnen mit 
Schwerpunkt Altenarbeit, organisierte migrare eine 
Reihe an Vorträgen zu den Themen Interkulturelle 
Kompetenz und Interkulturelle Öffnung von Ein-
richtungen. 13 TeilnehmerInnen schrieben zu die-
sen Themen Projektarbeiten. 

Projektzentrum KompetenzzentrumBeratungszentrum
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Frauen Männer
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Minister Hundstorfer zu Besuch bei der Projekt-Einschulung
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